
Bekanntmachung der vom 1. April 2014 an geltenden Durchschnittsheuern 
für Seeleute in der Seefischerei  (Abschnitt I 1. und I 2. der Beitragsübersicht)

tung verfügen. Zudem müssen Sitz- und Schreibmöglichkeiten sowie 
Waschgelegenheiten und Toiletten vorhanden sein. 
Es müssen die notwendigen Unterrichtsmittel, insbesondere Demons-
trations- und Übungsmaterialien sowie geeignete Medien, wie Tages-
lichtprojektor und Lehrfolien, vollzählig und funktionstüchtig zur 
Verfügung stehen. 
Die Demonstrations- und Übungsmaterialien, insbesondere die Gerä-
te zum Üben der Atemspende und der Herzdruckmassage, unterliegen 
besonderen Anforderungen der Hygiene und müssen nachweislich 
desinfiziert werden.

4 Organisatorische Voraussetzungen

4.1 Anzahl der Teilnehmer
An einem Lehrgang sollen in der Regel mindestens 10 und nicht mehr 
als 15 Personen teilnehmen. Die Teilnehmerzahl darf jedoch, auch bei 
Anwesenheit eines Ausbildungshelfers, 20 Personen nicht überstei-
gen.

4.2 Ausbildungsleistung
Der Antragsteller muss gewährleisten, dass jährlich mindestens 100 
Versicherte aus- oder fortgebildet werden.

4.3 Inhalt und Umfang der Lehrgänge
Die Aus- und Fortbildung muss nach Inhalt und Umfang sowie in 
methodisch-didaktischer Hinsicht mindestens dem Stoff entsprechen, 
der in sachlicher Übereinstimmung mit den in der Bundesarbeitsge-
meinschaft Erste Hilfe vertretenen Hilfsorganisationen und unter 
Berücksichtigung von Empfehlungen des Deutschen Beirates für Erste 
Hilfe und Wiederbelebung bei der Bundesärztekammer in den Lehr-
plänen und Leitfäden zum Erste-Hilfe-Lehrgang festgelegt ist.

4.4 Teilnehmerunterlagen
Jedem Teilnehmer an einer Aus- und Fortbildungsmaßnahme ist eine 
Informationsschrift über die Lehrinhalte auszuhändigen, die mindes-
tens den Inhalten der Information „Handbuch zur Ersten Hilfe“ (BGI/
GUV-I 829) entspricht.

4.5 Teilnahmebescheinigung
Jedem Teilnehmer ist eine Teilnahmebescheinigung auszuhändigen. 
Die Bescheinigung über die Aus- und die Fortbildung in der Ersten 
Hilfe darf jeweils nur erteilt werden, wenn die Lehrkraft die Überzeu-
gung gewonnen hat, dass der Teilnehmer nach regelmäßigem Besuch 
die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten gemäß Abschnitt 4.3 
besitzt.

4.6 Dokumentation
Die ermächtigte Stelle hat über die durchgeführten Lehrgänge folgen-
de Aufzeichnungen zu führen:

•	 Art der jeweiligen Aus- oder Fortbildungsmaßnahme,
•	 Ort und Zeit der Maßnahme,
•	 Name des verantwortlichen Arztes,
•	 Name der Lehrkraft,
•	 Name, Geburtsdatum und Unterschrift des Teilnehmers,
•	 Arbeitgeber des Teilnehmers,
•	 Kosten tragender Unfallversicherungsträger.

Die Aufzeichnungen sind fünf Jahre aufzubewahren und auf Anforde-
rung des Unfallversicherungsträgers vorzulegen.

5 Besondere Voraussetzungen für die Erste-Hilfe-Aus- und 
 Fortbildung in Bildungs- und Betreuungseinrichtungen 
 für Kinder

Diese Ausbildung enthält Erste-Hilfe-Maßnahmen für Erwachsene und 
Kinder und bedarf neben den oben genannten Voraussetzungen auf 
die Ausbildungsform abgestimmte Lehrgangsinhalte, weitere sachli-
che Ausstattungen, eine Zusatzqualifikation der Lehrkräfte sowie die 
Aushändigung einer Informationsschrift, die mindestens der Informa-
tion „Handbuch zur Ersten Hilfe in Bildungs- und Betreuungseinrich-
tungen für Kinder“ (BGI/GUV-I 5146) entspricht.

Beschlossen in der Vertreterversammlung der Berufsgenossenschaft 
für Transport und Verkehrswirtschaft in Hamburg in ihrer Sitzung am  
28.05.2014.
gez. Bönders (Vorsitzender der Vertreterversammlung)

Genehmigung
Die vorstehende Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze der Präven- 
tion“ (DGUV Vorschrift 1) wird genehmigt.
Bonn, 25.07.2014, Az.: IIIb 1 34125
Bundesministerium für Arbeit und Soziales, im Auftrag gez. Koll

Die Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze der Prävention“ ist im In-
ternet unter www.bg-verkehr.de in der Rubrik Bekanntmachungen ver-
öffentlicht und steht dort als PDF-Datei zum Herunterladen zur Verfü-
gung. Eine Druckfassung erhalten Sie mit Inkrafttreten der Vorschrift 
am 1. Oktober 2014 auch im Medienkatalog der BG Verkehr unter  
www.bg-verkehr.de/medienkatalog.

Der Ausschuss der Berufsgenossenschaft für Transport und Verkehrs-
wirtschaft zur Festsetzung der seemännischen Durchschnittsheuern in 
der FISCHEREI hat in der Sitzung am 02. April 2014 neue Durchschnitts-
heuern für Seeleute in der Großen Hochseefischerei (Abschnitt I 1. und 
I 2. der Beitragsübersicht) mit Wirkung vom 01. April 2014 beschlossen. 
 

Das Bundesversicherungsamt hat die Festsetzungen am 10.07.2014 ge-
nehmigt.

422 – 69330.9 – 1848/2014 (Große Hochseefischerei)
Hamburg, den 24.07.2014 
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